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Abstract 

Der Artikel erläutert anhand mehrerer Objekte aus dem Historischen Museum Luzern 
die Geschichte des Strafvollzugs und der Gefängnisse in Luzern. Vier grob 
geschmiedete, fast 3 kg schwere Halseisen aus dem 15. oder 16. Jahrhundert, die zum 
Teil an der Innenseite noch mit Stacheln besetzt sind, mussten wahrscheinlich von 
Personen getragen werden, die aufgrund geringerer Vergehen keine Körper-, sondern 
nur Ehrenstrafen erdulden mussten und am Pranger präsentiert wurden. Noch in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kannte Luzern die Prangerstrafe. Mehrere Ketten 
und «Ellstecken» erinnern ausserdem an die Kettenstrafe, die erst 1906 abgeschafft 
wurde. Bis dahin mussten Gefangene, die im Schellenwerk inhaftiert waren und im 
öffentlichen Raum arbeiteten, Ketten tragen. Die Zuchthaushäftlinge hingegen waren 
nur durch Sträflingskleidung erkennbar.  
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Aus der Sammlung 
des Historischen Museums 
Luzern 

Ins Licht gerückt: 

Objekte des Strafvollzugs 

Im Historischen Museum Luzern be
finden sich Halseisen, Ketten und 
Eisenstäbe mit Hand- und Fuss
schellen sowie Kleider aus dem 
Spätmittelalter und aus dem 19. 
Jahrhundert, die im Strafvollzug 
verwendet worden sind. Isoliert be
trachtet sind sie schwer zu inter
pretieren, zeitgenössische schriftli
che Quellen aber bringen sie zum 
Sprechen. 

Halseisen 

Vier grob geschmiedete, fast 3 kg 
schwere Halseisen dürften im 15. 
oder 16. Jahrhundert entstanden 
sein. 1 Drei sind an der Innenseite 
mit Stacheln besetzt, das vierte, in
nen glatte, ist mit einer dreiglied
rigen Kette und einem Sporn ver
sehen, der zum Beispiel in einen 
Holzbalken getrieben werden konn
te. (Abb. 1) Diese Halseisen lassen 
sich mit Scharnieren öffnen und mit 
eingebauten oder vorzuhängenden 
Schlössern schliessen. Eines zeigt 
noch Spuren von roter Farbe, der 

Abb. 1: Halseisen mit zwei Scharnieren, einer 
Öse für ein Vorhängeschloss, einer dreiglie
drigen Kette und einem Eisendorn, 15.116. 
Jahrh., innerer Durchmesser 15 cm, Ketten
länge 25 cm, Spamlänge 19 cm (HMLU 380). 

Farbe des Gerichts und der Strafe.2 

Im Zeughausinventar von 177 4 sind 
diese Halseisen als Teile der dritten 
«Trophaea», einer Präsentation von 
Objekten, welche das Bildnis des 
Herzogs Leopold III. und dessen 
Kettenhemd umfasst, als «4 Eiser
ne Halskrägen» bereits erwähnt. 3 

Damals setzte man sie mit der 
Schlacht bei Sempach in Verbin
dung und erzählte, die Österreicher 
hätten ein Halseisen mitgebracht, 
um nach gewonnener Schlacht den 
Luzerner Schultheissen Petermann 
von Gundoldingen damit abzufüh
ren.4 
Wozu diese Halseisen wirklich ge
dient haben, können wir nur vermu
ten. Sehr wahrscheinlich wurden sie 
von jenen getragen, welche sich 
geringerer Vergehen schuldig ge
macht hatten und so nicht Körper
strafen, sondern Ehrenstrafen er
dulden mussten, zum Beispiel am 
Pranger auf öffentlichem Platz aus
gestellt wurden , wie die Peinliche 
Gerichtsordnung Kaiser Karls V. 
1532 verlangt. 5 Einen konkreten 
Hinweis finden wir in den Schriften 
des Luzerner Staatsschreibers Ren
ward Cysat. Er erwähnt, 1612 sei 
ein armer, fremder Gesell, der sich 
stark verschuldet hatte, zu einer 
öffentlichen Strafe verurteilt wor
den. Als Schandzeichen und zur 
Warnung anderer habe man ihn auf 
einen Zins- oder Markttag zur Mit
tagszeit, da viel Volk in der Stadt 
Luzern war, zur Bank am Fisch
markt geführt, ihm sein Vergehen 
vorgelesen und ihm anschliessend 
ein Halseisen umgelegt, welches 
mit einem krummen Eisenstengel 
«oben usradend» ergänzt war. Er 
musste dieses Halseisen während 
zwei Jahren tragen. Die Welt habe 
sich verwundert, denn, obwohl die
se Massnahme bei anderen Natio
nen schon üblich sei, habe man 
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Abb. 2: Halseisen mit Stacheln an der Innen
seite, einem eingebauten Schloss und einem 
Schnabel, 15.116. Jahrh., Durchmesser innen 
15 cm, aussen 25 cm, Länge 49 cm (HMLU 
381). 

sie in Luzern bisher noch nie an
gewandt.6 Zu Cysats Schilderung 
passt das eine besonders augen
fällige Halseisen, das durch einen 
geschwungenen schwenkbaren Stiel 
mit blumenähnlichem Abschluss 
ausgezeichnet wird.7 (Abb. 2) Hat 
wohl der Delinquent während zwei 
Jahren dieses Halseisen mit Schna
bel Tag und Nacht tragen müssen? 
Der Verurteilte war also bei der 
Fischbank vor dem Wirtshaus «Zum 
Roten Gatter» (Hotel Balance) am 
Weinmarkt ausgestellt worden . Dort 
befand sich der Pranger, wie er 
auf den Stadtplänen von Martin 
Martini 1597 und F. X. Schumacher 
1792 dargestellt ist. Das «Peinliche 
Gesetzbuch» der Helvetischen Re
publik unterscheidet 1799 neben 
der Todesstrafe zwischen Ketten-, 
Zuchthaus-, Stockhaus- (Einzelhaft) , 
Einsperrungs-, Bürgerrechts-, Ent
setzungs- und Pranger-Strafen. Vor 
der Anwendung der Strafe soll 
der Verurteilte auf den öffentlichen 
Platz geführt werden. «Dort wird er 
auf einer Bühne an einen Pfahl 
angebunden, dem Volk zur Schau 
dargestellt, und zwar sechs Stun
den lang, wenn er zu der Ketten
ader Zuchthausstrafe verurtheilt ist; 
vier Stunden lang, wenn er zu der 
Stockhausstrafe verurtheilt ist, und 
zwey Stunden lang, wenn er zur 
Einsperrung verurtheilt ist. Auf ei
ner über ihm aufgehängten Tafel 



werden mit grossen Buchstaben 
sein Name, sein Beruf, sein Wohn
ort, die Ursache seiner Verurthei
lung und das gegen ihn ausgefällte 
Urtheil angeschrieben.» 8 

Noch in den Luzerner Strafgeset
zen von 1827 und 1836 heisst es, 
die zu Kettenstrafen Verurteilten 
müssten vor ihrer Überstellung in 
die Strafanstalt an einem Markttag 
während einer halben oder einer 
ganzen Stunde am Pranger öffent
lich ausgestellt werden. Das Luzer
ner Kriminalstrafgesetz von 1827 
kennt noch das Auspeitschen, die 
Stockschläge und die Brandmar
kung: «Die Dauer der Ausstellung 
kann von dem Richter auf eine 
viertel, eine halbe oder eine ganze 
Stunde bestimmt werden.» 9 

Gefängnisse 

Im Ancien Regime gab es in Lu
zern zwar auch schon Gefängnis
se, doch wurden diese hauptsäch
lich während der Untersuchungs
zeit benutzt, da Haftstrafen selten 
ausgesprochen wurden. Renward 
Cysat erwähnt das Moostor am Hir
schengraben, das 1598 erstmals 
als beheizbares Gefängnis für ehr
liche Bürger, die «nit umb schwäre 
Fäler yngelegt werdent», genutzt 
worden sei. Im St. Jakobsspital im 
Untergrund habe man 1595 einige 
Kammern als Gefängnisse für un-

sinnige, liederliche und ungehorsa
me Leute eingerichtet. Dort befinde 
sich auch ein schwereres Gefäng
nis, die Löwengrube genannt, für 
wütende Leute. 10 Ein Verzeichnis 
listet 1800 die damals betriebe
nen Gefängnisse der Stadt Luzern 
auf: 11 Im Kesselturm 6 Behältnisse 
für insgesamt 21 Personen, (Ja
kobs)Spital 2/10, Bruchtor 3/12, 
Burgertor 5/16, Moostor 1 /2, Leder
turm 3/18, Rosengartenturm 3/14, 
Graggentor 2/4, Inneres Weggistor 
3/10, Äusseres Weggistor 2/40, 
Wasserturm 2/80. Die grossen 
Zahlen in wenigen Räumen deuten 
auf kurzfristig Gefangene hin. 
Im 1702 erwähnten, schon im aus
gehenden 17. Jahrhundert betrie
benen Sehellenwerk waren Gefan
gene untergebracht, die im öffentli
chen Raum arbeiteten und darum 
aus Sicherheitsgründen mit Hand
oder Fussschellen an Ketten oder 
mit Halsring, Schnabel und einer 
daran befestigten Schelle gekenn
zeichnet waren. 12 Die Standorte der 
Unterkünfte wechselten im laufe 
der Zeit, erwähnt sind das Jakobs
spital im Untergrund, das äussere 
Weggistor, der Haberturm beim 
Basierter, das Kriensertor und der 
Kesselturm. 1800 gab es im «obe
ren Sehellenwerk» zwei beheizte 
und mit Aborten versehene Räume 
für je acht Personen, einer für 
Frauen, einer für Männer. Im «un
teren Sehellenwerk» befanden sich 

Abb. 4: Fusskette eines Kettensträflings, mit 
abschliessbarer Schelle, Kette und Eisen
dorn, 19. Jahrh. (HMLU 1289). 

Abb. 3: EI/stecken mit 
beweglichen Schellen an 
beiden Enden, 19. Jahrh. 
(HMLU 12078). 

zwei ähnliche Räume für je 12 Per
sonen, dazu ein Raum für den Wär
ter. Mit der Helvetik werden neue 
Strafgesetze eingeführt, und diese 
bedingen nun eigentliche Strafan
stalten. Eine solche wird 1834-1838 
von Louis Pfyffer von Wyher und 
Karl Emanuel Müller an der Basel
strasse 20 erbaut. 13 Deren Straf
hausordnung ist in das Jahr 1838 
datiert. 14 Jeder Sträfling hat ein 
Bett mit einem Stroh- oder Spreue
sack, einem Kopfpolster, zwei Lein
tüchern und ein bis zwei Woll
decken. Er erhält dreimal täglich 
warme Suppe und 1 ~ Pfund Brot, 
bei schwerer Arbeit zu Mittag auch 
noch Gemüse. 
Nach der Eröffnung der kantonalen 
Strafanstalt in dem während des 
2. Weltkrieges betriebenen Inter
nierungslager Wauwilermoos 1949 
wird die Strafanstalt Baselstrasse 
20 (Zwänzgi genannt) 1951 abge
brochen und durch die Wohnüber
bauung «Sentihof» ersetzt.15 

1838 kauft der Kanton Luzern vom 
Frauenkloster Rathausen den Se
delhof ausserhalb der Stadt und 
richtet darin das Zuchthaus für 
Strafgefangene ein, die leichte Ver
gehen zu büssen haben. 16 1932 
baut man ein neues Anstaltsge
bäude. 1971 wird das Zuchthaus 
Sedel aufgehoben. 
1860-1862 baut Gustav Moosdorf 
ein zentrales Untersuchungsgefäng
nis. Das heute als Hotel genutzte 
Gebäude stand ursprünglich auf 
einer Terrasse über dem Löwen
graben und war nur über eine Pas
serelle, «Seufzerbrücke>> genannt, 
erreichbar. 17 Die 1994-1998 ent
standene Haftanstalt Grosshof in 
Kriens ersetzt das Zentralgefängnis 
am Löwengraben. 18 



Ketten und Ellstecken 

Cayetan Schilliger, der Oberaufse
her im Sehellenwerk Luzern, be
schreibt 1798 verschiedene Sorten 
von Kettensträflingen: 19 Solche, die 
mit Ketten zu zweien aneinander 
geschlossen werden, andere, de
ren Kette mit einer Eisenkugel be
schwert ist, wieder andere müssen 
neben der Kette auch noch einen 
Halsring mit Schnabel tragen, und 
gewisse tragen weder Ketten noch 
Halsringe. Auch weiss er, dass die 
Kette gemäss Vorschrift an einem 
Halsring befestigt werden müsste, 
doch das sei eine Schikane, weil 
die Gefangenen so kaum arbeiten 
könnten. Darum sei man dazu über
gegangen, die Ketten an einem 
Fussgelenk zu befestigen. Und so 
blieb es während des ganzen 19. 
Jahrhunderts. Erst das Kriminalge
setz von 1906 schafft die Ketten
strafe ab.20 

In der um 1800 geschriebenen 
Instruktion für sämtliche Luzerner 
Zuchtmeister heisst es: «Die Ket
tenstrafe besteht darin, dass die 
dazu verurtheilten Züchtlinge, die 
in der Regel in das untere Sehel
lenhaus kommen, an einem eiser
nen Halsring einen eisernen Schna
bel nach vorgeschriebener Form 
tragen müssen. Von dem Halsring 
geht eine Kette abwärts bis auf die 
Hüfte, wo selbe um den Leib ge
schlossen wird. Den Kettensträflin
gen sollen auch Springketten ange
legt werden, wovon aber die ln
spektur für einzelne, die sich wohl 
verhalten oder nur kurze Strafzeit 
auszustehen haben, Ausnahmen 
anwenden kann. Auch können auf 
speziellen Befehl der kompetenten 
Behörde den gefährlicheren Ket
tensträflingen auf der öffentlichen 
Arbeit eiserne Kugeln zum Nach
schleppen vorgelegt und dieselben 
zu zwei und zwei zusammenge
schlossen oder an den Wagen an
gekettet werden. Ketten und Fessel 
müssen, wo die lnspektur nicht be
sondere Ausnahmen macht, stets 
über die Zuchthauskleider getragen 
werden.»21 

1872 berichtet der 1871 abgewähl
te liberale Regierungsrat und Poli
zeidirektor Anton Wapf von seinem 
Besuch in der Strafanstalt an der 
Baselstrasse 20: «Sechs Ketten
sträflinge waren mit Holzsägen be
schäftigt. ... Diese arbeiteten in ei
gens gebauten Zellen. Alle waren 
mit schweren Springketten an den 
Füssen gefesselt und überdies war 
jeder noch an einer langen Kette 
am rechten Fusse angebunden, 
welche rückwärts durch die Wand 
gieng und innerhalb mit einer 
Schliessvorrichtung versehen war. 
... Die benannten sechs Sträflinge 
waren jahraus, jahrein in ange
gebener Weise angekettet, nur mit 
Holzsägen beschäftigt. Auch im käl
testen Winter ... Für die gravirtes
ten dieser unglücklichen Verbrecher 
hatte man noch ein anderes Qual
mittel erfunden. Das ist der soge
nannte Ellstecken, ein 2~ Fuss (75 
cm) langer, dicker Eisenstab, mit 
starken Schliessen an den Enden, 
welche für festgebaute Sträflinge 
zuweilen noch zu eng waren. Die
ses Instrument legte man Abends 
dem Sträfling an und wünschte ihm 
dann, gleichsam wie zum Hohne -
gute Nacht! Dieses Mordinstrument 
hat ein Sträfling 13 volle Monate 
lang tragen müssen.»22 

Zwei im Museum vorhandene 71 cm 
lange Eisenstäbe mit beweglichen, 
abschliessbaren Schellen, deren 
Innendurchmesser 7 cm betragen, 
dürfen wohl als «Ellstecken» ange
sprochen werden.23 (Abb. 3) Sie 
befanden sich in den Holzkisten 
der Guillotine, die von der Straf
anstalt Baselstrasse ins Zentralge
fängnis am Löwengraben und dann 
ins Museum gelangt sind. Eine in
nen 8 cm weite Schelle mit Schar
nier und Schraubverschluss ist mit 
einer inklusive Dorn 187 cm langen 
Kette verbunden und wird als Fuss
fessel gedient haben.24 (Abb. 4) 
Zwei andere, innen 9 und 10 cm 
weite Schellen gehören zu 355 cm 
und 175 cm langen Ketten.25 Sie 
wurden wahrscheinlich ebenfalls 
von Kettensträflingen an den Füs
sen getragen. 

Kleider 

Ein Schreiben des Polizeirates der 
Stadt Luzern bestimmt am 31. Au
gust 1818 die Kleidung der Sträf
linge.26 Die Kettensträflinge sollen 
Ketten und den Halsring mit 
Schnabel sichtbar tragen, damit 
man sie als solche jederzeit erken
ne. Die Zuchthaushäftlinge unter
scheiden sich dadurch, dass sie 
keine Ketten, aber dieselbe Klei
dung tragen. Diese besteht aus 
einer kurzen, rund geschnittenen 
Zwilchjacke, in welche dunkelbrau-

Abb. 5: Zwilchhose eines Ketten- oder Zucht
haussträflings mit eingewobenen dunkelbrau
nen Streifen, 1818-1837 (HMLU 12004.1). 

Abb. 6: Leinenhemd eines Ketten- oder Zucht
haussträflings, 19. Jahrh. (HMLU 12004.2). 



ne Streifen gewoben sind, einer 
Hose und einer Mütze aus dem
selben Stoff. Die Strafhausordnung 
präzisiert 1838:27 Die Ketten- und 
Zuchthaussträflinge geben bei ihrem 
Eintritt ihre Kleider ab und erhalten 
1 Kappe von Wollentuch, 1 Stroh
hut, 1 Krawatte von grauem Wol
lentuch, 1 Mutzen [Jacke], 1 Gilet 
und 1 Paar Hosen von Zwilch, 
1 Paar Holzschuhe und 1 Paar 
Lederschuhe, 1 Paar Handschuhe, 
1 Paar Winterstrümpfe von Nörd
linger [Wolltuch] und 1 Paar Som
merstrümpfe von Zwilch, 4 Hem
den. Die weiblichen Zuchthaus
sträflinge erhalten 1 Kappe von 
blauem leinenem Tuch, 1 Strohhut, 
2 Halstücher von blauer Leinwand , 
2 Röcke von finstergrünem Halb
leinen, 2 Unterröcke von Leinwand , 
1 Paar Winterstrümpfe von brauner 
Wolle, 2 Paar Sommerstrümpfe von 
leinenem Garn, 1 Paar Lederschu
he, 4 Hemden, 2 Fürtücher [Schür
zen]. Alle übrigen Häftlinge behal
ten ihre mitgebrachten Kleider und 
tragen sie in der Anstalt. Jeweils 
sonntags gibt es ein sauberes 
Hemd. Auch wechseln 1838 die in 
die Kleider eingewobenen Streifen 
von dunkelbraun zu dunkelblau. 
In den Kisten der Guillotine sind 
wohl aus der Strafanstalt Basel
strasse 20 Kleider aus grobem 
Zwilch ins Museum gelangt, die mit 
dunkelbraunen eingewobenen Strei
fen versehen sind, somit 1818-
1838 datiert werden können. Es 
sind drei jeweils 89 cm lange Ho
sen mit Bundweiten zwischen 40 
und 44 cm, im Schritt 55 cm lang.28 

(Abb. 5) Besonders fällt auf, dass 
alle diese Hosen beidseitig über 
die ganze Beinlänge aufgeknöpft 
werden konnten. Sie sind mit einem 
gurtähnlichen Bund und einem da
rüber zu knöpfenden Hosenlatz 
versehen. Zum gleichen Bestand 
gehören gamaschenähnliche län
gere und kürzere Stücke29 aus dem
selben Stoff, ein langes Leinen
hemd30 (Abb. 6) und eine jüngere 
Leinenhose31 . Jacken sind keine 
erhalten. Ausser einer Zwangsja
cke32. (Abb. 7) Sie wurde von vorne 

Abb. 7: Zwangsjacke aus Leinenstoff, von 
hinten gesehen, 19. Jahrh. (HMLU 12084). 

her angezogen und auf dem Rü
cken geschnürt. Beidseitig sind nur 
Knopflöcher vorhanden, die wohl 
mit Lederbändern zusammengebun
den wurden. Die überlangen Ärmel 
sind vorne zugenäht und mit gros
sen Löchern versehen, sodass die 
Hände eingehüllt blieben und die 
Arme auf dem Rücken zusammen
gebunden werden konnten. 
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